Subventionen

Als Anreiz für Gemeinden, sich für den Unterhalt oder die Neuschaffung von Naturschutzobjekten einzusetzen, werden Projekte im Natur- und Landschaftsschutz von Bund und Kanton finanzielle unterstützt. Die Beitragshöhe richtet sich nach Bedeutung des Biotops (lokal/kantonal/national) und Art des Projektes. Bund und Kanton übernehmen zusammen zwischen 35 % und 100 % der Kosten. In den letzten 10 Jahren wurden im Rahmen des Programms Natur 2010 dank dem finanziellen Anreizsystem Natur- und Landschaftsschutzmassnahmen und Umfang von 20 Mio. Franken ausgelöst. Profitieren von den Subventionen können Gemeinden, Naturschutzorganisationen und weitere Naturschutzakteure.
Welche Projekte werden unterstützt? 
Subventioniert werden Projekte im Zusammenhang mit Unterhalt oder Investitionen im Biotopschutz und die „Übrigen Massnahmen“. 

Zum Unterhalt gehören die Pflege von Hecken, Weihern, Kleinstrukturen usw.. Investitionen im Biotopschutz sind z. B. Weiherbau, Neupflanzung von Hecken oder Anlage von Hochstammobstgärten. Unter die übrigen Massnahmen fallen hauptsächlich Landerwerb, Landschaftsschutzmassnahmen mit keiner oder lediglich geringer Bedeutung für den Biotopschutz, Schutz und Erhaltung von geologischen Objekten und Kulturobjekten sowie der Bau von Trockenmauern.
Was wird nicht subventioniert? 
Es werden nur Projekte mit einem Aufwand von mindestens Fr. 1000.- subventioniert. Kleinere Vorhaben können in einem Sammelgesuch zusammengefasst werden. 

Nicht subventioniert werden Nistkastenbau und -reinigung, das Anbringen von Schwalbennestern, Winterfütterung, Exkursionen, Sitzungsgelder, Verpflegung, Kauf von Maschinen und Werkzeugen, Kosten für Stopfpräparate sowie Auslagen für Schaukästen, nicht belegte pauschale Kosten. 

Wie kommen Sie zu Beiträgen? 
Um Beiträge erhalten zu können, muss vor Beginn der Arbeiten ein Subventionsgesuch (Sammelgesuch) an das Departement für Bau, Verkehr und Umwelt, Abteilung Landschaft und Gewässer ALG, Entfelderstr. 22, 5001 Aarau, eingereicht werden. Das Subventionsgesuch enthält den Projektbeschrieb mit Angaben zu Lokalität, Projektziel, geplanten Massnahmen, Kostenvoranschlag und Plänen. Für kleinere oder jährlich wiederkehrende Pflegemassnahmen genügt ein Sammelgesuch. 

Nach Bewilligung des Gesuchs durch die ALG erhält der Gesuchsteller die Beitragszusicherung. Sie legt den subventionsberechtigten Betrag, den Beitragssatz und die damit verbundenen Auflagen fest. 

Während der Realisierung des Projektes sind die Unterlagen für den Auszahlungsantrag zu sammeln: Abrechnungen, Arbeitsrapporte, bei grösseren Projekten Fotodokumentation und Schlussbericht. Stundenansätze für Vereine (Stand 2008): Arbeitseinsätze von erwachsenen Vereinsmitgliedern können mit 20.- Franken pro Arbeitsstunde aufgeführt werden (Jugendliche von 16 bis 20 Jahren: 12.- Franken, Schüler unter 16 Jahren 20.- Franken pro Tag). Für den Einsatz von Maschinen gelten die FAT-Tarife. Der Auszahlungsantrag erfolgt schriftlich an die Abteilung Landschaft und Gewässer. 

Nach Prüfung des Auszahlungsantrags erfolgt die Auszahlung der Kantons- und Bundesbeiträge. 

